
Um angesichts hoher Wohnkosten zusätzlichen Wohnraum

zu mobilisieren, sollen Länder Leerstands- und

Zweitwohnsitz-Abgaben einheben dürfen. VONU. GRÜNBACHER

» Die Neuregelung der Leer-
standsabgabehatdienächsteHür-
de genommen. Das Gesetz, das
denLänderndieKompetenzenzur
Festlegung der Abgabe einräu-
men soll, passierte den Verfas-
sungsausschussundmussnoch im
Plenumbeschlossenwerden. Län-
derkönnenkünftigselbstüberArt
undUmfang von Leerstands- und
Zweitwohnsitzabgaben entschei-
den.BereitsvorabhabenSalzburg,
die Steiermark, Tirol, undVorarl-
berg Leerstandsabgaben einge-
führt. Eine Zweitwohnsitzabgabe
gibt es bereits in Salzburg, der
Steiermark,Tirol,Vorarlbergund
in Teilen vonKärnten.

Kritik an der Änderungkommtvom
Haus- und Grundbesitzerbund

(ÖHGB).Leerstandkönneaufun-
zählige Gründe zurückzuführen
sein: Beispielsweise Sanierung,
Umbau, Mietersuche, ein lang-
wieriges Verlassenschafts- oder
Scheidungsverfahren, nicht ge-
meldeter Neben- oder Freizeit-
wohnsitz, Übersiedelung ins Al-
ters- oder Pflegeheim oder beruf-
lich bedingte zeitweilige Abwe-
senheit. Müsse man jetzt das El-
ternhaus abreißen, wenn man
woanders arbeitet und deshalb
nicht im Elternhaus wohnen
kann? „Dass eine Stromrechnung
oderderBlickinsMelderegisteral-
lenfalls eine Indizwirkung, aber
keinen Beweis entfalten, hat be-
reits das Finanzministerium kon-
statiert. Die meisten Zahlen ent-
puppten sich bei genauerer Be-

trachtungalsbloßeSchätzungen“,
so ÖHGB-Präsident Martin
Prunbauer. „Es muss daher so et-
was wie einen natürlichen Leer-
stand geben. Ein Leerstand von
Null Prozent ist gar nicht mög-
lich“, so Prunbauer.
Esmüssenentsprechendegesetzli-
che Ausnahmeregelungen ge-
schaffenwerden, fordert er: „Es ist

einegroße,wohlnur schwerzube-
wältigende Herausforderung für
die Landesgesetzgeber bzw. die
Gemeinden als Verordnungsge-
ber, sachlich differenzierte und
verhältnismäßige Regelungen für
Leerstandsabgaben zu finden, die
dem Gleichheitsgrundsatz und
dem Eigentumsrecht Rechnung
tragen.“ «
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SERVICE

BERATUNG UND VERKAUF:
Mag. Anna Steurer  
T +43 676 81 41 80 45
E steurer@raiffeisen-immobilien.at

raiffeisen-immobilien.at

 � Erstbezug – Sofortbezug
 � ca. 292 m² Wohnnutzfläche zzgl.  
ca. 38,5 m² Terrasse mit Stephansdomblick 

 � Loftbereich mit bis zu 5,1 m Raumhöhe 
 � Topausgestattet mit Bulthaup-Küche  
und Maßmöbeln 

 � PKW-Stellplatz in der  
vollautomatischen Tiefgarage 

 � Kaufpreis EUR 6.990.000.-
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Kampf um
Leerstand
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